
68 13. Abschnitt

2. wer unter Ausnutzung seiner Amtsstellung oder 
seiner Stellung in einer Anstalt für Kranke oder 
Hilfsbedürftige einen anderen 

zur Unzucht mißbraucht.

Widernatürliche Unzucht
§175

Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen 
männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren 
begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann 
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Schwere Unzucht zwischen Männern 
§ 175 a

Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, bei mildernden Um
ständen mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird be
straft,

1. ein Mann, der einen anderen Mann mit Gewalt oder 
durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib 
oder Leben nötigt, mit ihm Unzucht zu treiben oder 
sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen;

2. ein Mann, der einen anderen Mann unter Mißbrauch 
einer durch ein Dienst-, Arbeite- oder Unterord
nungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, 
mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur 
Unzucht mißbrauchen zu lassen;

3. ein Mann über einundzwanzig Jahre, der eine männ
liche Person unter einundzwanzig Jahren verführt, 
mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur 
Unzucht mißbrauchen zu lassen;
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